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 Veröffentlicht am 28.04.2004

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

EStG 1988 §22 Z2;

FamLAG 1967 §41 Abs2;

FamLAG 1967 §41 Abs3;

Rechtssatz

Die Heranziehung von Hilfskräften in Form der Delegierung von bestimmten Arbeiten gehört zu den Merkmalen, die

vor dem Hintergrund der Weisungsungebundenheit ihre Indizwirkung bei der Bestimmung des durch eine Mehrzahl

von Merkmalen gezeichneten Typusbegri@es des steuerlichen Dienstverhältnisses verlieren (Hinweis E 17. Dezember

2001, 2001/14/0194).
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